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Eigentümerbefragung zu einem  
möglichen Flurneuordnungsverfahren 
in Vogtsburg-Oberrotweil  
Nachdem sich in der Informationsveranstaltung zu einer möglichen 
Flurneuordnung in Vogtsburg-Oberrotweil am 06.11.2017 Vertreter 
der Winzerschaft zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen ha-
ben, wurde in mehreren Terminen unter Leitung der Gemeinsamen 
Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Breisgau-Hoch-
schwarzwald und Emmendingen über den konkreten Bedarf von 
Strukturverbesserungen in Oberrotweil diskutiert. Dabei haben sich 
insgesamt 9 Gebiete herauskristallisiert, die strukturelle Defizite im 
Hinblick auf die Erschließung und die Grundstückszuschnitte auf-
weisen, welche durch Maßnahmen der Flurneuordnung aufgelöst 
werden können.

Wie in der Informationsveranstaltung angekündigt, sollen die Eigen-
tümer dieser Gebiete in Einzelgesprächen befragt werden, um den 
Bedarf jedes einzelnen in den weiteren Abstimmungen zu berück-
sichtigen.

Die Befragung findet ab dem 11. Juni 2018 durch Vertreter der 
Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung statt. Die betroffenen 
Eigentümer erhalten dazu Einladungen mit weiteren Informationen 
und einem Terminvorschlag.

Wir bitten Sie diese Möglichkeit der Beteiligung wahrzunehmen, 
denn nur durch ein umfassendes Meinungsbild kann eine Flurneu-
ordnung an den konkreten Bedürfnissen orientiert werden.

B. Bohn  A. Landerer  E. Faller
Bürgermeister  Ortsvorsteher  Fachbereichsleiter
Stadt Vogtsburg i. K.  Ortsverwaltung  Flurneuordnung. 
   Oberrotweil 

Öffentliche Bekanntmachung   
Der Gemeinderat der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl hat aufgrund 
des § 21 Absatz 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), in Kraft getreten am 22.12.2013 
bzw. 01.01.2014, zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 
(GBl. S. 99) mit Wirkung vom 11.03.2017 am 15.05.2018 beschlossen:   
 Rechtsverordnung 
 der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl 
 über die Benutzung des Baggersees Burkheim 
  
§ 1 Geltungsbereich   
(1) Diese Rechtsverordnung gilt für den Baggersee, dessen Seeufer-
bereich sowie der Zufahrt zum Baggersee, Flst.Nrn. 3115 und 3115/4 
auf der Gemarkung Vogtsburg-Burkheim.
 
(2) Die Grenzen des Seeuferbereichs sind in einer Karte im Maßstab 
1:4000 rot eingetragen. Sie ist Bestandteil der Rechtsverordnung. Die 
Karte ist bei der Stadtverwaltung Vogtsburg niedergelegt und kann 
dort während der Dienststunden von jedermann kostenlos eingese-
hen werden.
 
(3) Die Grenzen des Naturschutzgebiets „Rappennestgießen“ sind in 
der Karte nach Absatz 2 grün hinterlegt.
 
(4) Der Bereich der Liegewiese ist in der Karte nach Absatz 2 grau hin-
terlegt. Er wird begrenzt durch den Zufahrtsweg, das Naturschutzge-
biet, das Seeufer und das Betriebsgelände des Kiesunternehmens. 
 
(5) Der Badebereich ist in der Karte nach Absatz 2 blau hinterlegt. Er 
befindet sich vor der Liegewiese nach Abs. 4, beträgt 75 Meter ab 

dem Ufer und wird vor Ort durch eine Absperrung auf dem Wasser 
kenntlich gemacht.
(6) Die Tauchereinstiegsstelle ist in der Karte nach Absatz 2 schwarz 
umrandet und rot hinterlegt. Der Zugang erfolgt über die Liegewie-
se. 
 
(7) Die Tauchzone entspricht dem Badebereich nach Abs. 5, erweitert 
um 15 Meter. Sie ist gelb hinterlegt.
  
§ 2 Abbau- und Förderanlagen   
(1) Der Aufenthalt im Bereich der Abbau- und Förderanlagen des 
Baggersees ist verboten.
 
(2) Das Betreten oder Benutzen aller dem Baggerbetrieb dienenden 
Anlagen, Einrichtungen, Maschinen, Geräte und dergleichen sind 
Unbefugten untersagt.
 
§ 3 Verbote  
(1) Im Zufahrtsbereich nach § 1 sind folgende Handlungen untersagt: 
1. das Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb gekennzeichneter 
Parkflächen;
2. das Befahren der Zufahrt und das Abstellen von Kraftfahrzeugen 
auch innerhalb der gekennzeichneten Parkflächen in den Monaten 
Mai, Juni, Juli, August und September in der Zeit von 20:30 bis 07:00 
Uhr. Die Stadtverwaltung behält sich vor, diese Beschränkung durch 
Schließen der Schranke auf Wochenenden, Feiertage sowie andere 
Zeiten auszuweiten.
 
(2) Im Seeuferbereich nach § 1 sind folgende Handlungen untersagt: 
1. das Befahren mit und Abstellen von Fahrzeugen; 
2. das Waschen von Kraftfahrzeugen; 
3. das Abbrennen von Lagerfeuern einschließlich das Grillen sowie 
generell das Entfachen und Unterhalten von offenem Feuer; 
4. das Laufenlassen und Waschen von Hunden; 
5. das Betreten und Befahren der Böschungen (Ausnahme siehe § 6 
Abs. 1); 
6. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; 
7. das Reiten; 
8. das Fahren mit bespannten und motorisierten Fahrzeugen; 
9. das Zelten und Aufstellen von Wohnwagen sowie Wohnmobilen; 
10. das Angeln ohne Erlaubnisschein (Ausnahme siehe § 6 Abs. 2). 
 
(3) Im bzw. auf dem Baggersee sind folgende Handlungen untersagt: 
1. das Baden (Ausnahme siehe § 6 Abs. 3); 
2. das Tauchen (Ausnahme siehe § 6 Abs. 4); 
3. das (Be-)Fahren mit Fahrzeugen jeglicher Art, insbesondere auch 
mit kleineren Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft; 
4. das Eislaufen; 
5. das Waschen von Tieren. 
  
(4) Im Bereich des Naturschutzgebietes (§ 1 Abs. 3) gelten die gesetz-
lichen Verbote. 
  
§ 4 Rücksichtnahme   
(1) Es ist ferner nicht erlaubt: 
1. Abfälle jeder Art ins Wasser oder auf das Ufergelände zu werfen; 
2. jegliches Lärmen auch beim Benutzen von Rundfunk- und Musik-
wiedergabegeräten sowie Musikinstrumenten; 
3. andere Benutzer der Baggerseen durch sportliche Übungen und 
Spiele zu belästigen. 
  
(2) Jede Verunreinigung muss vermieden werden. 
  
(3) Der Aufenthalt im gesamten Baggerseegelände nach § 1 ist nur 
in der Art und Weise gestattet, die Sitte und Anstand im üblichen 
Sinne entspricht. 
  
§ 5 Von der Benutzung ausgeschlossene Personen   
Von der Benutzung der Seeuferbereiche der Baggerseen sind Per-
sonen mit ansteckenden Krankheiten, Angetrunkene oder unter an-
deren berauschenden mitteln Stehende sowie Personen mit offenen 
Wunden ausgeschlossen. 

Amtlicher TeilAmtlicher Teil
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§ 6 Ausnahmsweise zulässige Nutzungen   
(1) Vom Verbot des § 3 Absatz 1 Ziffer 5 (Betreten der Böschung) ist 
der unter § 1 Absatz 4 genannte Bereich der Liegewiese ausgenom-
men. Die Benutzung der Liegewiese ist in der Zeit von 07:00 Uhr bis 
22:00 Uhr gestattet. 
  
(2) Die Ausübung des Fischereirechts sowie aufgrund dessen erteilte 
Erlaubnisse bleiben von den Verboten des § 3 Abs. 2 Ziffern 5 und 
10 (Betreten und Befahren der Böschungen und Angeln) sowie des 
§ 3 Absatz 3 Ziffer 3 (Befahren mit Fahrzeugen jeglicher Art) unbe-
rührt. Das Fischen ist während der Badezeiten (Absatz 3) im Bereich 
der Bade- und Tauchzone (§ 1 Abs. 5 und 6) nicht zulässig. Bestehen-
de Zugangs- und Zufahrtsrechte der Fischereiberechtigten dürfen 
durch § 3 Absatz 1 Satz 2 nicht beschränkt werden. 
  
(3) Vom Verbot des § 3 Abs. 3 Ziffer 1 (Baden) ist der in § 1 Abs. 5 
genannte Bereich ausgenommen. Das Baden ist hier in der Zeit von 
07:00 Uhr bis 22:00 Uhr gestattet. 
  
(4) Vom Verbot des § 3 Abs. 3 Ziffer 2 (Tauchen) ist der unter § 1 Abs. 
7 genannte Bereich ausgenommen. 
  
§ 7 Weitere Regelungen zur ausnahmsweisen Benutzung   
Das gemäß § 6 ausnahmsweise gestattete Baden und Tauchen ist im 
Rahmen der folgenden Bestimmungen erlaubt: 
1. Die vorhandenen Netze und Schleppnetze dürfen nicht zerstört 
werden. 
2. Auf den Fisch- und Pflanzenbestand im See ist in besonderem 
Maße Rücksicht zu 
nehmen. Insbesondere dürfen Fische beim Laichen nicht gestört 
werden. 
3. Badende und Taucher haben sich so zu verhalten, dass niemand 
gefährdet wird. 
4. In der Zeit vom 01. November bis 28. Februar sind das Baden und 
Tauchen nicht erlaubt. 
5. Das Tauchen ist in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr ver-
boten. 
6. Das Tauchen ist nur in einer Gruppe von mindestens 2 Personen 
erlaubt. Ausnahmen können von der Ortspolizeibehörde genehmigt 
werden, sofern eine entsprechende Lizenz zum Solotauchen vor-
liegt. 
7. Zum Tauchen sind nur Personen berechtigt, die ein international 
gültiges Brevet vorweisen können oder zwecks Ausbildung zusam-
men mit einem lizensierten Tauchlehrer oder Divemaster tauchen. 
8. Zum Ein- und Ausstieg ist von den Tauchern ausschließlich der in § 
1 Abs. 6 genannte Bereich zu nutzen. 
9. Das Tauchen ist nur mit einer Genehmigung der Ortspolizeibehör-
de zulässig. Diese ist bei der Stadtverwaltung zu beantragen. 
  
§ 8 Allgemeine Gefahrenhinweise   
Auf folgende mit der Benutzung der Baggerseen verbundene Gefah-
ren wird besonders hingewiesen: 
1. Die Uferböschungen fallen zum Teil plötzlich steil ab; die Wasser-
tiefe beträgt bis zu 30 m. 
2. Der meist kiesige Untergrund bietet keinen festen Halt (Abrutsch-
gefahr). 
3. Es muss mit Untiefen gerechnet werden. 
4. Die Wassertemperatur ist stark unterschiedlich (kalte Strömun-
gen). 
5. Es bestehen Verletzungsmöglichkeiten an Hindernissen im Was-
ser, die noch vom Baggerbetrieb herrühren oder sonstigen Fremd-
körpern, die später eingebracht wurden. 
6. Scherben oder andere spitze Gegenstände am Ufer oder im Was-
ser können Verletzungen verursachen. 
7. (Unter)Wasserpflanzen können Schwimmer gefährden. 

§ 9 Haftung   
(1) Der Aufenthalt und die Benutzung des Baggersees und des-
sen Seeuferbereichs geschehen grundsätzlich auf eigenes Risiko. 
 
(2) Eine eventuelle Haftung der Gemeinde bestimmt sich ausschließ-
lich nach öffentlichem Recht. Dies gilt auch für die Verkehrssiche-

rungspflicht. Die Haftung ist in jedem Fall auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 
  
(3) Die Gemeinde haftet nicht für: 
1. Den Verlust und die Beschädigung von Kleidungsstücken. 
2. Den Verlust von Geld, Wertsachen und sonstigen Gegenständen. 
3. Sonstige Schäden, die den Benutzern durch Dritte zugefügt wer-
den. 
  
(4) Eine Schadensersatzpflicht für Schadensereignisse, die für den 
Benutzer vorhersehbar sind, wird nicht übernommen. 
  
(5) Die Benutzer haften der Gemeinde gegenüber für alle von ihnen 
schuldhaft verursachten 
Beschädigungen oder Verunreinigungen. 
  
§ 10 Ordnungswidrigkeiten   
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 126 Absatz 1 Nr. 18 Wassergesetz 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 Abs. 2 die dort genannten Anlagen betritt oder be-
nutzt, 
2. entgegen § 3 Abs. 1 Ziffer 1 Kraftfahrzeuge abstellt, 
3. entgegen § 3 Abs. 1 Ziffer 2 die Zufahrt befährt oder Kraftfahrzeu-
ge abstellt, 
4. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 1 den Seeuferbereich befährt oder Kraft-
fahrzeuge abstellt, 
5. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 2 Kraftfahrzeuge wäscht, 
6. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 3 Lagerfeuer abbrennt, grillt oder Feuer 
entfacht bzw. unterhält, 
7. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 4 Hunde frei laufen oder schwimmen 
lässt, 
8. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 5 die Böschungen außerhalb der in § 6 
Abs. 1 bezeichneten Bereiche und Zeiten betritt, 
9. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 6 im Seeuferbereich mit wassergefähr-
denden Stoffen umgeht, 
10. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 7 im Seeuferbereich reitet, 
11. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 8 den Seeuferbereich mit bespannten 
oder motorisierten 
Fahrzeugen befährt, 
12. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 9 im Seeuferbereich zeltet oder Wohn-
wagen oder Wohnmobile aufstellt, 
13. entgegen § 3 Abs. 2 Ziffer 10 ohne Berechtigung gem. § 6 Abs. 
2 angelt, 
14. entgegen § 3 Abs. 3 Ziffer 1 außerhalb der in § 6 Abs. 3 genannten 
Bereiche und Zeiten badet, 
15. entgegen § 3 Abs. 3 Ziffer 2 außerhalb der in § 6 Abs. 4 genannten 
Bereiche taucht, 
16. entgegen § 3 Abs. 3 Ziffer 3 den Baggersee mit Fahrzeugen be-
fährt, 
17. entgegen § 3 Abs. 3 Ziffer 4 auf dem Baggersee eisläuft, 
18. entgegen § 3 Abs. 3 Ziffer 5 im Baggersee Tiere wäscht, 
19. sich entgegen § 3 Abs. 4 unberechtigt im Bereich des Natur-
schutzgebiets aufhält, 
20. entgegen § 4 Abs. 1 Ziffer 1 Abfälle jeder Art ins Wasser oder auf 
das Ufergelände wirft, 
21. entgegen § 4 Abs. 1 Ziffer 2 lärmt auch beim Benutzen von Rund-
funk- und Musikwiedergabegeräten sowie Musikinstrumenten, 
22. entgegen § 4 Abs. 1 Ziffer 3 andere Benutzer der Baggerseen 
durch sportliche Übungen und Spiele belästigt, 
23. entgegen § 7 Ziffer 4 gegen das Wintertauchverbot oder das Win-
terbadeverbot verstößt, 
24. entgegen § 7 Ziffer 5 gegen das Nachttauchverbot verstößt, 
25. entgegen § 7 Ziffer 6 ohne Ausnahmegenehmigung nicht in ei-
ner Gruppe von mindestens 2 Personen taucht, 
26. entgegen § 7 Ziffer 7 taucht, ohne im Besitz eines Tauchpasses 
zu sein, 
27. entgegen § 7 Ziffer 8 zum Einstieg nicht den in § 1 Abs. 6 genann-
ten Bereich nutzt, 
28. entgegen § 7 Ziffer 9 ohne Genehmigung taucht. 
  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie vorsätzlich begangen 
wird, mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro, wenn sie fahrlässig 
begangen wird mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. 
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§ 11 Härtefälle   
Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann 
das Bürgermeisteramt 
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, so-
fern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. 
  
§ 12 Aufsicht   
(1) Zur Überwachung der Einhaltung vorgenannter Bestimmungen 
werden vom Bürgermeisteramt Sicherheitspersonal sowie der Ge-
meindevollzugsdienst eingesetzt. Ihre Weisungen sind zu beachten.
 
(2) Eine Badeaufsicht seitens der Gemeinde wird nicht geführt. 
  
§ 13 Inkrafttreten   
Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Rechtsverordnung über 
die Benutzung des Baggersees vom 21.03.2000 außer Kraft. 
  
§ 14 Heilungsvorschriften   
Sollte diese Verordnung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung oder unter Verletzung von 
solchen Verfahrens- oder Formvorschriften, die aufgrund der Ge-
meindeordnung erlassen worden sind, zustande gekommen sein, 
so gilt sie dennoch ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
  

Diese Rechtswirkung tritt dann nicht ein, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung dieser Satzung verletzt worden 
sind, 
2. wenn der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemein-
deordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegenüber der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl innerhalb 
der Jahresfrist unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
  
Vogtsburg im Kaiserstuhl, den 15.05.2018  
Benjamin Bohn, Bürgermeister 
  
Es wird bestätigt, dass der Text der Rechtsverordnung mit den hierzu 
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt sowie 
die gesetzlichen Bestimmungen im Aufstellungsverfahren eingehal-
ten wurden. 
  
Die Rechtsverordnung kann bei der Stadtverwaltung, Bahnhofstra-
ße 20, 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl von jedermann eingesehen 
werden. 
  
Vogtsburg im Kaiserstuhl, den 22.05.2018 

Benjamin Bohn, Bürgersmeister 
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Illegale Altölentsorgung in Bickensohl - 
Zeugenaufruf 
Am Sonntag, den 13. Mai 2018, wurde die Feuerwehr darüber 
informiert, dass beim Rückhaltebecken Kühler Morgen in Bicken-
sohl Altöl entsorgt wurde. Das Material wurde sichergestellt und 
der Polizei übergeben. 
Es wird Anzeige erstattet. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung 
dieses Vorfalls nimmt das Polizeirevier Breisach, Herr PHK Amann, 
Telefon 07667/9117-130 oder -0 entgegen. 

Stadtverwaltung Vogtsburg 

 

Vogtsburger Sommerferienprogramm 2018 
  
Das Vogtsburger Sommerferienprogramm für dieses Jahr ist in 
den Vorbereitungen. 
Viele Veranstalter haben bereits zugesagt und auch schon Ange-
bote abgegeben. 
Dafür ein herzliches Dankeschön. 
 
Wir suchen noch weitere Anbieter bzw. Ideen, um ein abwechs-
lungsreiches Sommerferienprogramm gestalten zu können. 
Wir bitten deshalb alle Interessierten, sich bis 

spätestens 04.06.2018  
bei Frau Immele unter der Rufnummer 07662 / 812 – 27 oder per 
email immele@vogtsburg.de zu melden, damit das Ferienpro-
gramm rechtzeitig fertiggestellt werden kann. 
 
Das Vogtsburger Sommerferienprogramm wird rechtzeitig vor 
den Ferien bekanntgegeben. 
  
Stadtverwaltung Vogtsburg im Kaiserstuhl 

 
 
LANDESFAMILIENPASS  2018  
Mit den neuen Gutscheinkarten zum Landesfamilienpass 2018 
können Staatliche Schlösser, Gärten und Museen, Freizeitparks 
kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten Eintritt besucht werden. 
  
Auf der Homepage des Ministeriums für Arbeit und Soziales  
(www.sozialministerium-bw.de) unter „Familien mit Kindern/Leis-
tungen für Familien/Landesfamilienpass“ ist eine Liste aller Staatli-
chen Schlösser ,Gärten und Museen in Baden-Württemberg, die für 
Passinhaber einen kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt gewähren, 
eingestellt. 
  
Einen Landesfamilienpass können folgende Personen erhalten: 
•	 Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern, 

die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben;
•	 „Ein-Eltern-Familien“, die mit mindestens einem kindergeldbe-

rechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, wenn	nicht	
offenkundig	 ist,	 daß	 eine	 eheähnliche	 Lebensgemeinschaft	 be-
steht;

•	 Familien mit einem kindergeldberechtigten schwerbehinder-
ten Kind mit mindestens 50 v.H. Erwerbsminderung

•	 Familien, die Hartz IV- bzw. kinderzuschlagsberechtigt sind, die 
mit ein oder zwei Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Der Leistungsbescheid ist nachzuweisen.

Einhaltung der Geschwindigkeit  
in Tempo-30-Zonen 
  
Wir bitten die Bevölkerung um Einhaltung der Geschwindigkeit, 
insbesondere in den 
Tempo-30-Zonen, im gesamten Stadtgebiet. Es gehen vermehrt 
Beschwerden von Anwohnern ein, dass dies nicht eingehalten 
wird. 
  
Wir bitten um Beachtung. 
  
Ihre Stadtverwaltung Vogtsburg im Kaiserstuhl 
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•	 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten 
und mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben

 
Der Landesfamilienpass kann ab sofort beim Bürgermeisteramt 
Vogtsburg,Sozialstelle Tel. 81227  

(Vorlage des Personalausweises und Nachweis über Kinder-
geldbezug bzw. Leistungsbescheid bei Berechtigung von Hartz 

IV, Kinderzuschlag bzw. Leistungen nach AsylbLG) , 
beantragt werden. 
 
Eltern, die bereits Inhaber eines Landesfamilienpasses sind, erhalten 
ohne neuen Antrag 

- unter Vorlage des Nachweises über Kindergeldbezug  
(Kontoauszug o.ä.) - 

die Gutscheinkarten für das Jahr 2018. 
 
Sozialstelle Vogtsburg 
 

Gemeindebücherei Vogtsburg   
Die Gemeindebücherei ist jeden Donnerstag von 16.00 – 17.00 
Uhr geöffnet. 
Ort:  Wilhelm-Hildenbrand-Schule Oberrotweil 
 (Eingang West Treppenabgang UG). 
Während der Schulferien ist die Bücherei geschlossen. 
Die Bücherei ist jedermann zugänglich und ihre Benutzung gebüh-
renfrei. Die Weitergabe der entliehenen Medien an andere Personen 
ist nicht zulässig. 
Für verlorengegangene, beschädigte oder verschmutzte Medien 
muss Ersatz geleistet werden. 
  
Leihfrist:  Bücher  4 Wochen 
   DVD´s  1 Woche 
   MC´s  4 Wochen 
   CD´s  4 Wochen 

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V. 

Familienpflege im ländlichen Raum
Ihre Familie braucht Hilfe? - Die Dorfhelferin ist für Sie da. 
 
Wann haben Sie Anspruch auf eine Dorfhelferin? 
wenn Sie als Hausfrau oder Hausmann krank sind, egal ob Sie den 
Haushalt in Voll - oder Teilzeitarbeit erledigen. 
wenn Sie durch einen Krankenhausaufenthalt oder nach einem 
Krankenhausaufenthalt eine Unterstützung im Haushalt durch eine 
ausgebildete Fachkraft in Anspruch nehmen möchten, dies gilt 
ebenfalls bei einer Kurmaßnahme oder einer Risikoschwangerschaft.

Was sind die Voraussetzungen für den Einsatz der Dorfhelferin? 
Sie haben ein Kind unter 12 Jahren (AOK unter 14) zu versorgen. Ist 
ein Kind behindert, hilft die Dorfhelferin länger. 
Sie benötigen eine Krankmeldung des Arztes um den Antrag bei Ih-
rer Krankenkasse zu stellen.

In welchen Bereichen unterstützt Sie die Dorfhelferin? 
die Dorfhelferin übernimmt in Absprache mit Ihnen, die Aufgaben 
welche in Ihrer Familie anfallen und zu erledigen sind, d.h.: 
Betreuung des Kindes / der Kinder im Alltag 
Essenszubereitung sowie Führung des gesamten Haushaltes 
Mithilfe im landwirtschaftlichen Betrieb 
Fürsorge gegenüber der älteren Familienangehörigen, die mit im 
Haushalt leben 
  
Gerne beraten wir Sie auch vor einem Notfall! 
Bitte wenden Sie sich an die Einsatzleitung 
  
Dorfhelferinnenstation Vogtsburg 
Marion Immele, Bahnhofstr. 28, 79235 Vogtsburg 
Tel. 07662 812-43, Fax 07662 812-46 
E-Mail: immele@vogtsburg.de 

Verkauf von grauen Müllsäcken  
Derzeit können in jedem Stadtteil in folgenden Verkaufsstellen wäh-
rend der üblichen Ladenöffnungszeiten die Restmüllsäcke (graue 
Säcke) zum Preis von 3,00 Euro  erworben werden: 
  
Achkarren: Achkarrer Dorfladen, Im Kleegärtle 1 
 
Bischoffingen: Bischoffinger Dorflädele, Dorfstr. 15 
 
  
Burkheim: Elli´s Schatztruhe, Mittelstadt 16 
 
Oberbergen: A & O Geschäft, Kirchstr. 6 
 
Oberrotweil: Raiffeisenmarkt, Bahnhofstr. 41 
   Postagentur Wolf, Hauptstr. 58 
  
Schelingen: Ziegler´s Imbiss, Kinziggasse 7 
 
Im Rathaus in Vogtsburg-Oberrotweil werden keine Restmüllsäcke 
verkauft. 
 
Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Abfallwirtschaft, Tel: 0761/2187-8826 
  

WOHNRAUM GESUCHT 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl ist entsprechend der Zuwei-
sungen durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald ver-
pflichtet, Flüchtlingen im Rahmen der Anschlussunterbringung 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 
Hierfür bieten wir bekanntermaßen dezentrale Unterbringungs-
möglichkeiten in kommunalen Gebäuden an. 
Die vorhandenen städtischen Kapazitäten sind jedoch be-
schränkt und reichen nach heutigem Stand mittel- bis langfristig 
zur Unterbringung nicht aus. 
Daher suchen wir bereits jetzt nach Vermietern, die ihre Unter-
künfte für Flüchtlinge zur Verfügung stellen wollen. Falls Sie dar-
an Interesse haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 
Ihren Anruf nimmt Herr Hauptamtsleiter Christoph Ober (Tel. 
07662/812-21) sehr gerne entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Benjamin Bohn, Bürgermeister 

 

FundbüroAmtlicher TeilFundbüro
Rathaus Oberrotweil 
Frau Wiedemann  Tel.: 07662 / 812-29 

Fundort Oberrotweil 
Taschenmesser, gefunden vor Rathaus der Stadt Vogtsburg 
Regenschirm, braun kariert, gefunden am Bahnhof  
 
 

Altersjubilare

Die folgenden Altersjubilare feiern  
ihren Geburtstag:   

25.05. 85. Geburtstag Friedbert Baer Bischoffingen  
30.05. 70. Geburtstag Christa Meindl Bischoffingen  
  

Den Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich und 
wünschen ihnen alles Gute, insbesondere Gesundheit.  
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Nichtamtlicher TeilFundbüroAmtlicher TeilNichtamtlicher Teil

Veranstaltungen der örtlichen Vereine
27.05. FFW Oberrotweil 
  Weißwurstessen XXL – Gerätehaus  10.00 Uhr 

31.05. Krottenbach-Kaos 
  Fronleichnamshock – Bassgeigenhütte 11.30 Uhr 
 
 

Die ev. Kirchengemeinden von Vogtsburg

Unsere Sonntagsgottesdienste  
Sonntag, 27. Mai 
Bischoffingen Frühgottesdienst 09.00 Uhr  
Bickensohl Gottesdienst 10.15 Uhr  
 
 

Die kath. Pfarrgemeinden von Vogtsburg

Unsere Sonn- und Feiertagsgottesdienste   
Samstag, 26.05. 
Burkheim 13:00   Feier der Trauung von  
    Alexandra Schmidt u. Marc Vonthron  
Oberbergen    19:00   Eucharistiefeier am Vorabend  
Schelingen 19:00   Eucharistiefeier am Vorabend  
    mit Salzsegnung 
  
Sonntag, 27.05. 
Burkheim 08:30 Eucharistiefeier-  
    Pfarrer Hermann Rest (JTSt)  
Achkarren 10:00   Eucharistiefeier  
Oberrotweil 10:00   Eucharistiefeier 
Achkarren 18:00   Maiandacht auf dem Schloßberg  
Oberbergen    18:00   Maiandacht  
Burkheim 19:00   Maiandacht,  
    gestaltet von den Landfrauen  
Schelingen 19:00   Maiandacht 
 
Montag, 28.05. 
Achkarren 18:00   Eucharistiefeier 

Dienstag, 29.05. 
Achkarren 18:00   Maiandacht  
Burkheim 19:00   Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 30.05. 
Schelingen keine   Eucharistiefeier, kein Rosenkranzgebet 
 
Donnerstag, 31.05., Fronleichnam 
Burkheim 09:30 Eucharistiefeier gemeinsam mit  
    Achkarren; anschl. Prozession   
Oberbergen    09:30 Eucharistiefeier gemeinsam mit  
    Schelingen; anschl. Prozession  
Oberrotweil 09:30 Eucharistiefeier; anschl. Prozession 
 
Freitag, 01.06. 
St. Pantaleon  19:00   Wallfahrtsmesse 

  

Neuapostolische Kirche

Gemeinde Breisach, Waldstraße 3 
- Gottesdienste sonntags 09.30 Uhr und mittwochs 20.00 Uhr - 
Hinweis: Während der Bauzeit des neuen Kirchengebäudes finden 
unsere Gottesdienste in der Kapelle St. Verena in Breisach-Hochstet-
ten, Kirchweg, statt. 

Landwirtschaftliche Betriebe im Berggebiet 
können jetzt Landschaftspflegegeld für 2018 beantragen 
Frist für die Abgabe der Anträge läuft bis zum 30. Juni   
In diesen Tagen versendet das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald die Antragsunterlagen für das Landschaftspflegegeld 2018 an 
rund 1250 landwirtschaftliche Grünlandbetriebe und Weidegemein-
schaften im Berggebiet und in der Vorbergzone des Schwarzwalds. Zur 
Auszahlung kommt in diesem Jahr wieder ein Zuschussvolumen von 
560.000 Euro, das je zur Hälfte vom Landkreis und von den 30 Stand-
ortgemeinden aufgebracht wird. Das Antrags- und Auszahlungsver-
fahren richtet sich seit 2009 nach den „De-minimis“-Vorschriften der 
Europäischen Union, die kommunale Beihilfen an Betriebe bis zu ei-
ner Zuschusssumme von 15.000 Euro innerhalb der letzten drei Jahre 
erlauben. Einen Antrag können Betriebe mit mehr als einem Hektar 
landwirtschaftlich genutzter Fläche stellen, gefördert wird die Grün-
land- und Weidefläche im Fördergebiet innerhalb des Landkreises, das 
der Abgrenzung der Berggebietsförderung des Landes Baden-Würt-
temberg (Ausgleichszulage AZL) entspricht. Die Antragsteller müs-
sen außerdem aus Kontrollgründen eine Unternehmensnummer des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald oder der Stadt Freiburg be-
sitzen. Der Stichtag für alle Betriebs- und Flächenangaben ist der 15. 
Mai 2017, der auch für später erfolgte Hofübergaben gilt. Mit schriftli-
cher Zustimmung des Hofübergebers kann aber auch der aktuelle Be-
wirtschafter den Antrag stellen. Die Frist für die Abgabe der Anträge 
auf Landschaftspflegegeld läuft bis zum 30. Juni 2018. Wie schon im 
Vorjahr wird es wieder eine persönliche Antragsberatung geben, die 
in den Räumen der Außenstelle Neustadt des Landratsamts und im 
Landratsamt in Freiburg stattfindet. Über die Termine informiert ein 
Merkblatt, das den Antragsunterlagen beiliegt. Wer keine Antrags-
unterlagen mit der Post erhalten hat, kann sie auch telefonisch oder 
per E-Mail beim Fachbereich Struktur- und Wirtschaftsförderung des 
Landratsamts anfordern, telefonisch unter den Nummern 0761 2187-
5311 od. -5300 oder per E-Mail an nadine.schaetzle@lkbh.de oder 
lutz.dierks@lkbh.de. Auch die Bürgermeisterämter im Förderge-
biet und das Amt für Landwirtschaft an den Standorten Breisach 
und Titisee-Neustadt haben einige Antragsformulare vorrätig. 
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Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl
Bürgermeisteramt Vogtsburg, 
Bahnhofstraße 20, 79235 Vogtsburg-Oberrotweil
Zentrale: 07662 812-0, Telefax 812-46, 
E-Mail: rathaus@vogtsburg.de
E-Mail-Adresse für Nachrichtenblatt-Texte: 
nachrichtenblatt@vogtsburg.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 bis 18.30 Uhr

Hauptverwaltung
Bürgermeister Bohn 812-24
Bürgermeister-Sekretariat, Frau Dägele 812-24
Hauptamt, Herr Ober 812-21 
Sekretariat, Frau Berger 812-25
Personalamt, Herr Karschewski 812-22
Sozialamt, Frau Immele 812-27
Sozialamt, Frau Kreutner 812-27
Meldeamt, Standesamt, Frau Kamenzin 812-28
Passamt, Meldeamt, Frau Wiedemann 812-29
Nachrichtenblatt, Fundbüro

Finanzverwaltung
Rechnungsamt, Herr Landmann 812-40
Rechnungsamt, Herr Berwing 812-41
Rechnungsamt, Frau Schweitzer 812-42
Rechnungsamt, Frau Gut 812-47
Stadtkasse, Herr Bühler 812-45
Stadtkasse, Herr Wolf 812-44

Amt für Planen, Bauen, Pflegen
Amtsleitung, Frau Senn 812-34 
Sekretariat, Frau Ohnimus 812-30
Bauanträge, Baulasten, Frau Umhauer 812-32

Abtl. Tiefbau, Friedhof, 
Straßenbeleuchtung., Herr Hohwieler 812-33
- Wassermeister 015162849152
- Klärwerk 812-90
- Schwimmbad 6147
Abtl. Servicebetrieb Vogtsburg, Herr Wihler  812-80

Grundbucheinsichtsstelle
Ratschreiber, Herr Imbery 812-37

Touristik-Information Vogtsburg i. K. 94011
Frau Sayer 812-66
Forstverwaltung
Herr Kobras (heinrich.kobras@lkbh.de)  0162 2550711
Gemeindevollzugsdienst 07667 832-124

Sprechzeiten der Ortsverwaltungen
Achkarren, Telefon 285
Dienstag, 8.30 bis 11.30 Ihr
Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr

Bickensohl, Telefon 296
Dienstag, 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag, 8.00 bis 11.00 Uhr

Bischoffingen, Telefon 219
Dienstag, 8.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr

Burkheim, Telefon 272
Montag und Donnerstag, 9.00 bis 12.00 Uhr

Oberbergen, Telefon 239
Montag und Freitag, 8.00 bis 11.00 Uhr

Oberrotweil, Telefon 80130 
Dienstag, 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag, 8.00 bis 11.00 Uhr

Schelingen, Telefon 251
Mittwoch, 8.00 bis 11.00 Uhr

Grünschnitt-Sammelstelle,  
Hinter der Mühle, Niederrotweil

Öffnungszeiten: mittwochs 13.00 Uhr bis 15.45 Uhr
 samstags,  13.00 Uhr bis 15.45 Uhr
   Bitte getrennte Anlieferung von Reisig u. Gras/Laub/Krautiges beachten. 

Sprechzeiten der Polizei 
Zu den üblichen Sprechzeiten ist PHK Amann unter  
Tel. 07667/9117-130 beim Polizeirevier Breisach für Sie erreichbar.

Außerhalb der regulären Arbeitszeit ist das Polizeirevier Breisach unter
07667/91170 oder unter der Notrufnummer 110 zu erreichen.

Wasserversorgung
Außerhalb der regulären Arbeitszeit des Bauhofes/Wassermeisters
Tel. 81290

Strom:
Netze BW, Rheinhausen 
Störungsnummer: 0800 3628477

Erdgas:
badenova AG & Co.KG, Störungshotline: 0800 2767767 
Bereitschafts- und Entstörungsdienst rund um die Uhr;
Servicehotline: 0800 2838485 
von Montag – Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr

Dorfhelferin-Station Vogtsburg
Einsatzleiterin: Marion Immele, Bahnhofstr. 28, Oberrotweil, 
Tel. 07662/812-43

DRK
Rettungsdienst / Notfallrettung, Tel. 112
Krankentransport: Tel. 0761 / 1 92 22 
Rettungshundestaffel Freiburg, Tel. 0761 / 1 92 22

Ärztlicher Notfalldienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
(www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen)
Kinderärztlicher Notfalldienst Tel. 0180/60 76 111
Augenärztlicher Notfalldienst Tel. 0180/60 75 311

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 
08000 116 016

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
am Wochenende

Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei Ihrem Haustierarzt.

Zahnärztliche Notrufnummer
0180 – 3 222 555 41

Bereitschaftsdienst
Samstag, 26.05.2018 Münster-Apotheke Breisach, Kupfertorstr. 16, 
79206 Breisach, Tel. 07667-7299, Fax 07667-8735 
Sonntag, 27.05.2018 Rats-Apotheke Bötzingen, Hauptstr. 4, 
79268 Bötzingen, Tel. 07663-1470, Fax 07663-5729 
Donnerstag, 31.05.2018 Silberberg-Apotheke Bahlingen, 
Hauptstr. 8, 79353 Bahlingen, Tel 07663-2641, Fax 07663-99716 
Apothekennotdienst im Internet: www.aponet.de oder unter Tel.-
Nr. 22 8 33 von jedem Handy, ohne Vorwahl 

Kirchliche Sozialstation Kaiserstuhl-Tuniberg e. V.

Individuelle Pflege, Alltagshilfen, Essen auf Rädern, Hausnotruf
Tel.: 07667 90 58 8-0, E-Mail: info@sozialstation-breisach.de
www.sozialstation-breisach.de

Stadt Vogtsburg - Notrufe und Bereitschaftsdienste
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Kälber aus der Bio-Milchviehhaltung  
wertschöpfend aufziehen: 
Vortrag am Dienstag, 5. Juni auf der Hochburg in Emmendingen 
  
Am Dienstag, 5 Juni 2018 lädt das Kompetenzzentrum Ökologischer 
Landbau Baden-Württemberg (KÖLBW) von 19:30-21:30 Uhr zu ei-
nem Vortrag zum Thema Chancen der muttergebundenen Kälbe-
raufzucht und Ammenkuhhaltung für Bio-Betriebe. Der Titel des 
Vortrags lautet „Überzählige Kälber aus der Bio-Milchviehhaltung 
wertschöpfend aufziehen - Verfahren und Ökonomik am Beispiel di-
verser Praxisbetriebe“. 
Referieren wird Dr. Lukas Kiefer, wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
landwirtschaftliche Betriebslehre an der Universität Hohenheim und 
freiberuflicher Berater und Projektplaner in den Bereichen Rinder-
haltung und Grünlandwirtschaft. 
Ort der Veranstaltung ist das KÖLBW, Hochburg 7, 79312 Emmendin-
gen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Vortrag ist kostenfrei. 
 

Wir freuen uns auf viele Zuhörerinnen  
und Zuhörer!   

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 28.Mai, in den oben genann-
ten Plätzen und bei Chormitgliedern! 
 
 

VereinsmitteilungenAmtlicher TeilVereinsmitteilungen

Verein Viehweide e.V.
Veranstaltungen 2018
Am jeweils letzten Sonntag der Oster-, 
Pfingst- und Sommerferien finden auf 
der Viehweide Schelingen Führungen 
statt. Die Weide ist zentraler Bestand-
teil eines Naturschutzgebietes und so 
ist ein Spaziergang über die Weide nur 

im Rahmen dieser Führungen möglich.
Für die etwa 5 km lange Strecke, teilweise durchs Gelände, ist fes-
tes Schuhwerk sinnvoll. Hunde müssen leider zu hause bleiben. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr.

Sonntag, 3. Juni 2018, 14.00 – ca. 17.00 Uhr
Vielfalt durch extensive Beweidung
Trotz aller politischen Willensbekundungen nimmt Biodiversität dra-
matisch ab.
Extensive Weidesysteme sind ein interessanter Ansatz, auf Kultur-
land vielfältige Prozesse anzustoßen, die ein kleinteiliges Mosaik ver-
schiedenster Lebensräume für artenreiches Pflanzenund Tierleben 
entstehen lassen. Durch die Nutzung des hochwertigen Fleisches 
wird gleichzeitig landwirtschaftliches Einkommen gesichert.
Der Treffpunkt ist der Wanderparkplatz gegenüber dem Gasthaus 
Mondhalde am östlichen Ortsende von Oberbergen, an der Einmün-
dung der K 4976 in die L 115.
4.- Euro pro Person, Kinder 2,- Euro.
Leitung: Romana Schneider, Bäuerin der Viehweide.
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Sonntag, 9. September 2018, 14.00 – ca. 17.00 Uhr
Auf den Spuren des Sommers
Auch die Viehweide spürt die klimatischen Veränderungen. Die Men-
ge des Niederschlags, seine Verteilung im Jahreslauf, heiße Sommer, 
milde Winter: all das hat Einfluss auf die Weide, ihre Tiere und die 
Entscheidungen des Landwirts.
Der Treffpunkt ist der Wanderparkplatz gegenüber dem Gasthaus 
Mondhalde am östlichen Ortsende von Oberbergen, an der Einmün-
dung der K 4976 in die L 115.
4.- Euro pro Person, Kinder 2,- Euro.
Leitung: Romana Schneider, Bäuerin der Viehweide.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Generalversammlung
Zu unserer ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 
2017 am

Montag, 11. Juni 2018 um 20.00 Uhr
im Atrium der Wilhelm-Hildenbrand-Schule in Vogtsburg-Oberrot-
weil laden wir die Mitglieder der Bürgerenergiegenossenschaft So-
larpark Vogtsburg eG recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017,
 Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung 
 des Jahresergebnisses sowie Unterrichtung des technischen 
 Betriebes der Anlage
3.  Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4.  Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und 
 Erklärung des Aufsichtsrates hierzu sowie Beratung und 
 Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des  
 Prüfungsberichtes
5.  Beschlussfassung über die Feststellungen des vorgelegten 
 Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresergebnisses
6.  Beschlussfassung über die Entlastung
 a) der Mitglieder des Vorstandes
 b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
7.  Wahlen zum Aufsichtsrat
 Zum Ende der Wahlperiode scheiden in diesem Jahr die  
 Aufsichtsräte Michael Hettich, Sigmund Höre und  
 Bernd Dägele aus.
 Sie stehen zur Wiederwahl.
8.  Verschiedenes

Der Jahresabschluss mit Anhang für das Geschäftsjahr 2017 der 
Bürgerenergiegenossenschaft Solarpark Vogtsburg eG liegt in den 
Geschäftsräumen der Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG sowie auf der 
Stadtverwaltung Vogtsburg aus und wird Ihnen auf Wunsch ausge-
händigt.
Eine Kurzfassung der Bilanz ist unter www.solarpark-vogtsburg.de 
abrufbar.
Anträge von Mitgliedern sollten nach den Bestimmungen der Sat-
zung bis zum 01. Juni 2018 schriftlich dem Vorstand vorliegen.

Vogtsburg, im Mai 2018   Der Vorstand
Bürgerenergiegenossenschaft  Solarpark Vogtsburg eG
Bahnhofstr. 22    Telefon 07662-1216
info@solarpark-vogtsburg.de  www.solarpark-vogtsburg.de  

 

Wichtige Information für alle Mitglieder  
der Bürgerenergiegenossenschaft Solarpark 
Vogtsburg eG
Nach einem erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahr 2017 werden Vor-
stand und Aufsichtsrat der Generalversammlung die Ausschüttung 
einer Dividende für das Jahr 2017 vorschlagen.

Wir möchten Sie deshalb erinnern, dass die Möglichkeit besteht, 
einen Freistellungsauftrag/ eine ggf. bestehende NV-Beschei-
nigung für die Dividendeneinkünfte bei unserer Genossenschaft 
einzureichen. Nur dann werden Ihnen die Dividendenerträge ohne 
jeglichen Abzug gutgeschrieben.

Den Freistellungsauftrag können Sie im Internet von unserer Home-
page

info@solarpark-vogtsburg.de
herunterladen, oder beim Vorstand der Bürgerenergiegenossen-
schaft Solarpark Vogtsburg eG anfordern.

Nach unserer Planung erwarten wir in der Zukunft Ausschüttungen 
von bis zu 5% p.a. auf das eingezahlte Kapital.

Sollten Sie Fragen zum Freistellungsauftrag haben, so stehen Ihnen 
die Vorstände Hans-Peter Vögtle und Walter Bitzenhofer gerne zur 
Verfügung.

Bürgerenergiegenossenschaft Solarpark Vogtsburg eG
Der Vorstand 

Seniorenkreis Bickensohl

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
am Freitag, den 25. Mai 2018 treffen wir uns um 14.30 Uhr in der 
Weinkehr beim Weingut Hauser-Bühler zu einem gemütlichen 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. 
Anschließend sind wir von der Familie Hauser-Bühler zu einem Glas 
Wein eingeladen. Außerdem erwartet euch eine kleine Überraschung. 
Die Seniorinnen und Senioren die schlecht zu Fuß sind werden mit 
dem Fahrstuhl nach oben gebracht. 

Auf euer Kommen freuen sich 
Reinhold und Hilde Tel. 94292 und Annemarie 
 
 

 

Burkheim Touristik e. V.

Mit dem Winzer im Weinberg   
Wer entdecken möchte, wo welcher Wein wächst und was die Weine 
vom Feuerberg und Schlossgarten besonders macht, der darf sich 
auf eine geführte Weinbergwanderung begeben. 
Genießen Sie bei einem Gläschen Wein den herrlichen Ausblick über 
den Rhein 
  
Dienstag, 29.05.2018 | 18.00 Uhr 
Treffpunkt: Winzerkeller der Burkheimer Winzer 
   in der Winzerstraße 8 
Leitung:  Herr Harald Baumann 
  
Über Ihre Teilnahme freut sich die Burkheimer Touristik e.V. 
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FC Vogtsburg

 

C-Jugend Vogtsburg auf großer Fahrt   
Am Sonntag, den 25.05.2018 startet die C-Jugend von Vogtsburg 
zum großen internationalen Pfingsturnier nach Spanien. Eine Wo-
che rollt nun in Barcelona und näherer Umgebung das Leder gegen 
Mannschaften aus aller Welt. Der Malerfachbetrieb Thomas Senn aus 
Oberrotweil sponserte der Mannschaft die Tourshirts 2018. 

Die Jugendlichen und Trainer der C-Jugend freuen sich darüber 
 
 
 

Fußball

Sonntag, 27.05.2018 
SV Achkarren 2 - SV Breisach 2 13:00 Uhr 
SV Achkarren - SV Breisach 15:00 Uhr 
  
Dienstag, 29.05.2018 
SV Achkarren 2 - VFR Ihringen 2 19:00 Uhr 
  
Mittwoch, 30.05.2018 
SV Achkarren - VFR Ihringen 19:00 Uhr 
  

Sonntag, 27.05.2018 
SC Kiechlinsbergen II - SV Burkheim II 13:00 Uhr 
SC Kiechlinsbergen I - SV Burkheim I 15:00 Uhr 
  

Sonntag, 27.05.2018 
Aktive FV Hochb.-Windenreute II     -  FC Vogtsburg II 12:45 Uhr 
Aktive FV Hochb.-Windenreute I      -  FC Vogtsburg I 15:00 Uhr 
 
 
 

Finsterdobel-Hexen

Finsterdobel-Hexen  Oberbergen e.V. 

Einladung zur Generalversammlung 
Zur diesjährigen Generalversammlung laden wir alle Mitglieder und 
Freunde der Finsterdobel-Hexen recht herzlich ein. 
Sie findet am Montag, 04.06.2018, um 19.30 Uhr in der Weinstube 
Mondhalde in Oberbergen statt. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Jahresbericht der Schriftführerin
3. Bericht der Rechnerin
4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen
7. Grußworte der Gäste
8. Wünsche, Anträge, Verschiedenes
 
Über eine rege Teilnahme freuen wir uns sehr. 
Eure Vorstandschaft 
  
  
 

Geschichtsverein Bischoffingen

Einladung zur Mitgliederversammlung   
Termin:  Dienstag, der 5. Juni 2018 um 20 Uhr 
Ort:   Rathaus Bischoffingen 
  
Durch neue Anforderung der Abgabenordnung des Finanzamtes 
wird eine Satzungsänderung und somit diese außerordentliche Mit-
gliederversammlung notwendig. 
  

Sportverein Burkheim e. V.

FC Vogtsburg
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Tagesordnung 
1.  Begrüßung 
2.  Totenehrung 
3.  durch Finanzamt veranlaßte Satzungsänderung 
4.  Lackprofil und Veröffentlichungen 
5.  Weltkrieg I 
6.  sonstiges 
  
Wer der Tagesordnung etwas hinzufügen möchte, meldet sich bitte 
bis zum 26. Mai bei Andreas Zentner 
(Tel: 94 95 6 oder: mail@geschichtsverein-bischoffingen.de ). 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
  
Für den Vorstand - Andreas Zentner 
 
 
 

Krottenbach-Kaos

Bassgeigenhock  
Wohin an Fronleichnam (31.05.2018) ? 
  
Auf die Bassgeigenhütte nach Oberbergen . . . 

Das Krottenbach Kaos Vogtsburg erwartet Sie ab 11 Uhr. 
Für das leibliche Wohl wird von unserer Kaos Küche und unseren Be-
dienungen gesorgt. 

Auf Ihr kommen freut sich das 
Krottenbach Kaos Vogtsburg 1991 e.V. 
 
 

Kuckucksnescht Bickensohl

 

LandFrauen Burkheim

Fronleichnam 30.Mai 2018  
Zum Schmücken des Altars im Brünnelegarten benötigen wir eure 
Hilfe, sowie Blumen aller Art. 
Wer helfen möchte, bitte melden bei Sieglinde (Tel.-Nr. 8439).  
Blumen bitte bei Ingrid abgeben.  
  
Maiandacht  
Am Sonntag, den 27. Mai 2018 um 19.oo Uhr findet eine Maian-
dacht statt. 
Hierzu laden wir alle, auch Nichtmitglieder, herzlichst ein.  
  
Das Vorstandsteam 

Liebe LandFrauen, 
unser diesjähriger Ausflug bringt uns am Samstag den 09.06.18 zur 
Landesgartenschau in Lahr. Der Bus fährt um 9.00 Uhr an der Schu-
le ab und um ca. 17.00 Uhr werden wir wieder zu Hause sein. Die 
Partner dürfen natürlich auch wieder mit, der Eigenanteil pro Person 
beträgt 15,- €. Anmeldefrist bis 30.05.18 bei Beate Tel. 94242. 
  
Das Vorstandsteam 
  
Für Fronleichnam brauchen wir auch dieses Jahr wieder jede Menge 
Blumen, diese bitte am Mittwoch 30.05.18 um 17.00 Uhr zu Ingrid 
Schreiber bringen. 
Vielen Dank für Eure Unterstützung. 
  
Das Vorstandsteam 
 
 
 

Nachtwächter Burkheim

Die Nachtwächterrundgänge werden angeboten von
Ostersonntag bis einschließlich Oktober

mittwochs und sonntags
jeweils um 22.00 Uhr ab dem Stadttor Burkheim.

Sonderrundgänge auf Anfrage möglich, Tel. 07662/9393-33
 
 

         Schwarzwaldverein Ortsgruppe Vogtsburg

Einladung zur Wanderung auf dem Jägersteig 
bei Schluchsee  
am Sonntag, 27. Mai 2018  
  
Wir treffen uns am 27. Mai 2018 um 9.30 Uhr beim Parkplatz am 
Bahnhof in Oberrotweil und fahren in Fahrgemeinschaften nach 
Schluchsee-Aha (Fahrtzeit etwa 1 Std). 
Dort beginnt unsere ca.11 km lange Tour, für die wir eine Wanderzeit 
von ca. 4 Stunden einplanen.  
Die Rundwanderung enthält anfangs Steigungen von ca. 300m, spä-
ter wird es dann eben und führt teilweise bergab. Die Tour bietet 
bei schönem Wetter sogar Weitblicke bis in die Alpen und auf dem 
Rückweg begleitet uns der See auf Schritt und Tritt. Die Infotafeln 
auf dem Jägersteig geben uns Auskunft über Wissenswertes zu Wild 
und Wald. 
Wie immer, wird gutes Schuhwerk und Rucksackverpflegung emp-
fohlen. 
Am Schluss der Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr. 
Für evtl. Rückfragen steht Wanderführer Hans Glyckherr unter Tel. 
6255 zur Verfügung. 
  
Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

Schwarzwaldverein Vogtsburg-Kaiserstuhl 
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Sportverein Achkarren e. V.

Sportverein Achkarren 1950 e.V.         Schlossbergstadion 
  
Einladung  
Wir laden hiermit zu unserer ordentlichen Generalversammlung 
am Freitag, den 08. Juni 2018 um 20.00 h 
Im Gemeindesaal in Achkarren alle Mitglieder recht herzlich ein. 
  
Tagesordnung : 
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht - Abteilung Tennis
5. Bericht - Abteilung HipHop
6. Bericht - Rechners
7. Bericht - Kassenprüfers
8. Bericht - Sponsoring
9. Bericht - Festausschuss
10. Bericht - Technischer Ausschuss
11. Bericht - Jugendleiter
12. Bericht – Spielausschuss
13. Bericht - Ehrenamt
14. Bericht – Vorstand
15. Satzungsänderung
16. Entlastung der Vorstandschaft
17. Verschiedenes
18. Wahlen
19. Wünsche und Anträge
 
Mit sportlichen Grüßen 
1. Vorsitzender Harald Dufner 

Stadtkapelle Burkheim

Tischtennisclub Bischoffingen e. V.

 

 
 

Winzerkreis Oberbergen

Am Mittwoch, 6. Juni 2018 um 19.00 Uhr findet eine 
   Rebbegehung mit der Firma Bayer statt. 
Treffpunkt: Abladestation der Winzergenossenschaft Oberbergen 
  
Der Vorstand 

 
 

Ende des redaktionellen Teils



Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r 
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r mit Qualifikation
Prophylaxe in Teilzeit ab Juli nach Ihringen gesucht.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

zahnarztpraxis@meihofer-zuber.com
Telefon 0 76 68 / 4 45 

Hallo Angelfreunde! 
Wir suchen Verstärkung unserer Pachtgemeinschaft, im Stadtgebiet Vogtsburg.

Ruhig gelegener Weiher, 12 Ar Wasserfläche + Grünanlage. 
Geräte zur Pflege erwünscht. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 4849834, an den PRIMO VERLAG,
Postfach 12 54, 78329 Stockach.

HOTEL HEUBODEN, Umkirch 
sucht Zimmermädchen/

Mitarbeiter zur Zimmerreinigung 
auf 450,- €-Basis von 9-13 Uhr 

Tel. 07665 - 50090 

Suche Gartengrundstück 
in Vogtsburg zum Pachten oder Kaufen.

0151 - 75 75 29 76 

Schmalspurtraktor gesucht
Holder, Schanzlin, Krieger oder anderes Modell.

Tel 07642/468 9 99 6 

Markt in Achkarren
Dienstags von 16-18 Uhr bei der Kirche

Brot und Süßes, Fleisch und Wurst
alles frisch und lecker!



Ihre Anzeige soll in KW 22 erscheinen?

Buchen Sie einen Tag früher!

Bei Kombinationen, Landkreisen und Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige für KW 22 spätestens 
am Do, 24.5. um 9 Uhr im Verlag eingehen. 

Meßkircher Straße 45 • 78333 Stockach • www.primo-stockach.de 
TELEFON 07771 9317-11 • E-MAIL anzeigen@primo-stockach.de

ANZEIGEN-ANNAHMESCHLUSS FÜR KW 22: Di, 29.5. um 15 Uhr

Vogtsburg

CS Kosmetik Oberbergen
Telefon 0 76 62 / 69 26

•  Gesichtsbehandlungen mit Jucheim Produkten
•  Fußpflege  •  Massage
•  Nagelmodellage oder mit Schellack
•  Wimpern-Laminierung und Verlängerung 

gültig bis Samstag, 2. Juni 2018
BIO-Rindergulasch 100 g 1,44 €
BIO-Rinderhackfleisch 100 g 1,36 €
Schweinesteaks natur oder gewürzt 100 g 0,99 €
Kalbsbratwürste & Weißwürste Münchner Art 100 g 1,11 €
Grillwürste „die Rote“ Stück 0,80 €
Fleischwurst auch für Salat 100 g 0,89 €

Zum Spargel:
Kasseler roh 100 g 1,28 €
Pfeffer- und Wacholderschinken 100 g 1,62 €
Öffnungszeiten: 

Montag - Freitag: 7.30 - 13.00 Uhr, 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 15.00 - 18.30 Uhr, 
Samstag: 7.30 - 12.30 Uhr

Metzgerei & Partyservice Kanzinger 
wünscht Ihnen ein schönes Wochenende.

BERGSTRASSE 105        TEL. 07663-2270
79268 BÖTZINGEN       FAX 07663-912467

Sonderangebot


